
 

 

    
 

Aktualisierungsdienst Bundesrecht 
 

301-2 Richterwahlgesetz (RiWG) 
 

1. Aktualisierung 2009 (25. September 2009) 
 
 
Das  Richterwahlgesetz wurde durch Art. 2 des Gesetzes über die Ausweitung und Stärkung der Rechte 
des Bundestages und des Bundesrates in Angelegenheiten der Europäischen Union v. 22. September 
2009, BGBl. I S. 3022, mit Wirkung vom 25. September 2009 wie folgt geändert: 
 

alt 
 
§ 1 

(1)-(2) … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 3 

(1)-(2) … 
 
 
 
 
§ 10 

(1) Der zuständige Bundesminister und die Mit-
glieder des Richterwahlausschusses können vor-
schlagen, wer zum Bundesrichter zu berufen ist. 

(2)-(3) … 
 

neu 
 
§ 1 

(1)-(2) … 
(3) Die von der Bundesregierung nach Arti-

kel 253 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (Gesetz vom 8. Oktober 
2008 zum Vertrag von Lissabon vom 13. De-
zember 2007, BGBl. 2008 II S. 1038) zur Ernen-
nung zu Richtern und Generalanwälten des 
Gerichtshofs vorzuschlagenden Persönlichkei-
ten und die von der Bundesregierung nach 
Artikel 254 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union zur Ernennung zu 
Mitgliedern des Gerichts vorzuschlagenden 
Persönlichkeiten werden von der Bundesregie-
rung im Einvernehmen mit dem Richterwahl-
ausschuss benannt. 
 
§ 3 

(1)-(2) … 
(3) Für das Verfahren nach § 1 Absatz 3 re-

geln die Länder, welcher Landesminister Mit-
glied kraft Amtes ist. 
 
§ 10 

(1) Der zuständige Bundesminister und die Mit-
glieder des Richterwahlausschusses können vor-
schlagen, wer zum Bundesrichter zu berufen ist. 
Der Bundesminister der Justiz und die Mitglie-
der des Richterwahlausschusses können vor-
schlagen, wer im Verfahren nach § 1 Absatz 3 
von der Bundesregierung nach Artikel 253 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäi-
schen Union zum Richter oder Generalanwalt 
des Gerichtshofs benannt werden soll und wer 
im Verfahren nach § 1 Absatz 3 von der Bun-
desregierung nach Artikel 254 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
zum Mitglied des Gerichts benannt werden soll. 

(2)-(3) (unverändert) 
 

 
 


